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1. Aktuelle steuerliche Maß-

nahmen aufgrund der hohen 

Energiekostensituation   

Um die derzeit hohen Energiepreise abzu-

federn, hat die Bundesregierung im Rah-

men von Gesetzesinitiativen zur Energie-

kostenentlastung einige Maßnahmen zur 

Entlastung der Bevölkerung und Wirt-

schaft vorgestellt. Der Gesetzesentwurf 

liegt zur parlamentarischen Behandlung 

vor, die finale Gesetzwerdung – voraus-

sichtlich im Mai 2022 – bleibt abzuwarten. 

Über etwaige Änderungen und die finale 

Gesetzwerdung werden wir Sie im Rah-

men der nächsten Ausgabe informieren. 

 

 

1.1 Erhöhung des Pendlerpauschales 

um 50% und Vervierfachung des 

Pendlereuros 

 

 KLEINE PENDLERPAUSCHALE 

Entfernung NEU BISHER Erhöhung 

 jährlich monatlich jährlich monatlich monatlich 

2km – 

20km 
     

20km – 

40km 
1.044,00 87,00    696,00     58,00  1.044,00 

40km – 

60km 
2.034,00  169,50  1.356,00   113,00  2.034,00 

Über 60km 3.024,00 252,00  2.016,00   168,00  3.024,00 

 

 

 

 

 

 GROSSE PENDLERPAUSCHALE 

Entfernung NEU BISHER Erhöhung 

 jährlich monatlich jährlich monatlich monatlich 

2km – 

20km 
558,00  46,50  372,00   31,00   15,50  

20km – 

40km 
2.214,00   184,50  1.476,00    123,00   61,50  

40km – 

60km 
3.852,00   321,00  2.568,00   214,00   107,00  

Über 60km 3.024,00 252,00  2.016,00   168,00  3.024,00 

 

Aufgrund der Erhöhung der Treibstoffkos-

ten soll das Pendlerpauschale für die 

Kalendermonate Mai 2022 bis Juni 

2023 befristet um 50% erhöht werden.  

Der Pendlereuro soll für diesen Zeit-

raum vervierfacht werden (auf € 0,67 

/Monat/km). Für Steuerpflichtige, die 

keine Steuer zahlen, soll der in diesem 

Zeitraum zu erstattende Betrag (SV-

Rückerstattung, SV-Bonus) um insge-

samt € 100 erhöht werden, wobei sich 

der zu erstattende Betrag im Kalenderjahr 

2022 um € 60 und im Kalenderjahr 2023 

um € 40 erhöht.  

 

Um die Entlastung möglichst früh wirksam 

werden zu lassen, sollen Arbeitgeber ver-

pflichtet werden, die höheren Werte so 

bald wie möglich, jedoch spätestens bis 

31. August 2022 mittels Aufrollung zu 

berücksichtigen, damit diese in den jewei-

ligen Lohnzahlungszeiträumen steuermin-

dernd wirken. 
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1.2 Welche weiteren Maßnahmen zur 

Energiekostenentlastung sind geplant 

bzw beschlossen? 

 Senkung der Erdgasabgabe und Elekt-

rizitätsabgabe um rund 90% zwischen 

1.5.2022 und 30.6.2022 

 Temporäre Agrardieselvergütung bis 

Juni 2023 

 Anhebung der Vorausvergütung von 

Energieabgaben für 2022 und 2023 

von 5% auf bis zu 25% der Vorjahres-

Vergütungssumme 

 Energiekostenausgleich in Höhe von 

einmalig € 150 für jeden Haushalt, so-

fern die Einkünfte bei einem Einperso-

nenhaushalt € 55.000 und bei einem 

Mehrpersonenhaushalt € 110.000 nicht 

übersteigen 

 

1.3 Eine Herabsetzung der Einkom-

men/Körperschaftsteuer-

Vorauszahlung aufgrund hoher Ener-

giekostenbelastung ist ab sofort mög-

lich 

Das BMF hat in einem Informationsschrei-

ben vom 1.4.2022 vor dem Hintergrund 

der hohen Energiekostenbelastung eine 

einheitliche verwaltungsökonomische Vor-

gangsweise für die Herabsetzung der 

Steuervorauszahlungen für das Jahr 2022 

festgelegt. Voraussetzung für die Herab-

setzung der Steuervorauszahlungen ist in 

allen Fällen, dass der Steuerpflichtige 

glaubhaft machen kann, dass er konkret 

vom Energiekostenanstieg wirtschaftlich 

erheblich betroffen ist. In den beiden 

nachstehenden Fällen wird vom Vorliegen 

dieser Voraussetzung ausgegangen: 

 Für das Kalenderjahr 2021 oder das im 

Jahr 2022 endende abweichende Wirt-

schaftsjahr besteht Anspruch auf 

Energieabgabenvergütung iSd § 2 Abs 

2 Z 1 Energieabgabenvergütungsge-

setz. 

 Es wird glaubhaft gemacht, dass es 

sich um einen Betrieb handelt, bei 

dem der Anteil der Energiekosten an 

den Gesamtkosten mehr als 3% be-

trägt (Berechnung analog zur Härte-

fallregelung gemäß § 27 NEHG 2022, 

basierend auf Vorjahreswerten). Die 

Gesamtkosten können vereinfacht er-

mittelt werden, indem vom Umsatz der 

Gewinn abgezogen wird (bzw im Ver-

lustfall der Umsatz um den Verlust er-

höht wird). 

Liegt eine dieser beiden Voraussetzungen 

vor, können die Vorauszahlungen für 2022 

auf 50% des bisher festgesetzten Betra-

ges herabgesetzt werden. Die Möglichkeit, 

die Vorauszahlungen in Einzelfällen noch 

niedriger oder mit Null festzusetzen, bleibt 

davon unberührt. Die Antragstellung kann 

wie bisher über FinanzOnline erfolgen. 

  

2. Neues zu „Kryptoassets“ 

und „Mitarbeiterbeteiligungen“ 

2.1 Steuerneutralität des Tausches 

von Kryptoassets gilt auch für im Be-

triebsvermögen gehaltene Kryptoas-

sets 

Der Fachsenat für Steuerrecht der KSW 

hat iZm den neuen Bestimmungen zur 

Besteuerung von Kryptoassets das BMF 

um Klarstellung gebeten, ob die Regelung 

der Nichtbesteuerung des Tausches von 

Kryptowährungen in andere Kryptowäh-

rungen auch für im Betriebsvermögen 

gehaltene Kryptowährungen anzuwenden 

ist. Jüngst hat das BMF bestätigt, dass die 

steuerliche Unbeachtlichkeit des Tausches 

von Kryptowährungen gegen Kryptowäh-

rungen auch im betrieblichen Bereich zur 

Anwendung kommt. 

http://www.essl-stb.at/
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2.2 Klarstellungen zur steuerfreien 

Mitarbeiterbeteiligung 

Im Folgenden werden die neuesten BMF-

Informationen dargestellt: 

 

 Begriff „Gewinnbeteiligung“: Da-

runter wird die Beteiligung der Arbeit-

nehmer am unternehmensrechtlichen 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (E-

BIT) der im letzten Kalenderjahr en-

denden Wirtschaftsjahre verstanden. 

Die Mitarbeitergewinnbeteiligung ist 

daher vergangenheitsbezogen als Be-

teiligung am Vorjahresergebnis zu ver-

stehen, zu welchem die Mitarbeiter 

beigetragen haben. 

 

 Ausmaß der steuerfreien Gewinn-

beteiligung je Mitarbeiter: Die 

steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteili-

gung beträgt pro Arbeitnehmer jähr-

lich maximal bis zu € 3.000 (Freibe-

trag, keine Freigrenze), diese ist in das 

Lohnkonto aufzunehmen und am Jah-

reslohnzettel (L16) auszuweisen. Dar-

über hinaus ist auch eine unterneh-

mensbezogene Deckelung vorgesehen. 

Wenn die Summe der jährlich gewähr-

ten Gewinnbeteiligungen das unter-

nehmensrechtliche Ergebnis vor Zin-

sen und Steuern (EBIT) der im letzten 

Kalenderjahr endenden Wirtschaftsjah-

re übersteigt, besteht insoweit keine 

Steuerfreiheit. Gehört das Unterneh-

men des Arbeitgebers zu einem Kon-

zern, kann alternativ bei sämtlichen 

Unternehmen des Konzerns auf das 

EBIT des Konzerns abgestellt werden.  

 

 Die Begünstigungsgrenze in Höhe 

von € 3.000 bezieht sich auf den Brut-

tobetrag der Mitarbeitergewinnbe-

teiligung, d.h. auf die Gewinnbeteili-

gung vor Abzug der Dienstnehmeran-

teile zur Sozialversicherung.  

 

 Die Gewinnbeteiligung muss von ei-

nem Arbeitgeber iSd § 47 Abs 1 

EStG gewährt werden. Keine steuer-

freie Gewinnbeteiligung liegt daher 

vor, wenn die Prämie als Entgelt von 

dritter Seite, zB von der Konzernmut-

ter, an die Arbeitnehmer gewährt wird. 

 

 Die Höhe der Gewinnbeteiligung kann 

auch von leistungsbezogenen Kri-

terien (zB Umsatz, Erlös, Deckungs-

beitrag) abhängig sein. 

 

 Das Ausmaß der Arbeitszeit (Voll-

zeit oder Teilzeit) hat auf die maximale 

Höhe der steuerfreien Gewinnbeteili-

gung keine Auswirkung. 

 

 Die steuerfreie Gewinnbeteiligung 

erhöht nicht das Jahressechstel 

und wird auch nicht auf das Jahres-

sechstel angerechnet.  

 

 Unter aktiven Arbeitnehmern wer-

den Personen verstanden, welche sich 

in einem aufrechten Dienstverhält-

nis befinden. Dies gilt auch dann, 

wenn für eine gewisse Zeit kein Ent-

geltanspruch gegenüber dem Arbeit-

geber besteht (zB Elternkarenz). Kein 

aktives Dienstverhältnis besteht, 

wenn dieses in jenem Wirtschaftsjahr, 

welches Basis für die Gewinnbeteili-

gung ist (=vorangegangenes Wirt-

schaftsjahr), arbeitsrechtlich been-

det ist. 

http://www.essl-stb.at/
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 Dienstnehmeranteile zur Sozial-

versicherung, welche auf die steuer-

freie Gewinnbeteiligung entfallen, dür-

fen von der Bemessungsgrundlage für 

die Lohnsteuer nicht abgezogen 

werden. Im Lohnzettel (L16 ab 2022) 

wird dies in der Vorkolonne zur Kenn-

zahl 243 und in der Kennzahl 226 ent-

sprechend berücksichtigt. 

 

3. Arbeitnehmerveranlagung 

2021 und Infos zum Home-

office pauschale 

Lohnsteuerpflichtige Einkünfte werden 

grundsätzlich nachträglich veranlagt. Die 

Veranlagung erfolgt entweder freiwillig 

(Antragsveranlagung) oder zwingend 

(Pflichtveranlagung). Auch wenn die Wohl-

taten der ökosozialen Steuerreform 2022 

erst ab der Veranlagung 2022 zur Anwen-

dung kommen, lohnt es sich auch für die 

Veranlagung 2021 alle Möglichkeiten aus-

zuschöpfen, um Geld vom Finanzamt zu-

rückzubekommen.  

3.1 STEUERERKLÄRUNGSPFLICHT 

Selbst wenn Sie als Dienstnehmer nur 

lohnsteuerpflichtige Einkünfte erzielen, 

kann es dazu kommen, dass Sie eine Ein-

kommensteuererklärung (Formular E1) 

abgeben müssen. Dies ist unter anderem 

dann der Fall, wenn das 

 Jahreseinkommen mehr als            

€ 12.000 beträgt und 

 Nebeneinkünfte von mehr als € 730 

erzielt wurden oder 

 gleichzeitig zwei oder mehrere 

Gehälter und/oder Pensionen be-

zogen wurden, die beim Lohnsteuer-

abzug nicht gemeinsam versteuert 

wurden oder, 

 Absetzbeträge zu Unrecht in An-

spruch genommen wurden oder 

 NEU: ein Homeoffice-Pauschale von 

mehreren Arbeitgebern in einer insge-

samt nicht zustehenden Höhe steuer-

frei belassen wurde. 

 Darüber hinaus ist eine Einkommen-

steuererklärung abzugeben, wenn Ka-

pitaleinkünfte oder Einkünfte aus pri-

vaten Grundstücksverkäufen ohne Ab-

fuhr der entsprechender Sondersteu-

ern KESt bzw ImmoESt erzielt wurden. 

 Sollten Sie nicht steuerlich vertreten 

sein, gilt als Frist für die Einreichung in 

Papierform der 30.4.2022 oder der 

30.6.2022 via FinanzOnline.  

 

3.2 VERANLAGUNG ÜBER AUFFORDE-

RUNG DES FINANZAMTS 

Spätestens Ende August 2022 erhalten Sie 

durch Übersendung eines Steuererklä-

rungsformulars vom Finanzamt eine Auf-

forderung, die Arbeitnehmerveranlagung 

für 2021 bis Ende September 2022 einzu-

reichen. Dies ist dann der Fall, wenn Sie 

im Jahr 2021 Bezüge aus einer gesetz-

lichen Kranken- oder Unfallversiche-

rung, Rehabilitationsgeld, Wiedereinglie-

derungsgeld, Entschädigungen für Trup-

penübungen, Insolvenz-Ausfallsgeld, 

bestimmte Bezüge aus der Bauarbeiter-

Urlaubs- und Abfertigungskasse oder 

Bezüge aus Dienstleistungsschecks 

bezogen oder eine beantragte Rückzah-

lung von Sozialversicherungsbeiträ-

gen erhalten haben oder bei der Berech-

nung der laufenden Lohnsteuer 2021 ein 

Freibetragsbescheid steuermindernd 

berücksichtigt wurde.  
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3.3 ANTRAGSVERANLAGUNG 

Wenn Sie ein Gehalt (oder eine Pension) 

beziehen, dann haben Sie grundsätzlich 

fünf Jahre Zeit (für 2021 also bis 2026, 

in 2022 letztmalig für 2017), einen An-

trag auf Arbeitnehmerveranlagung zu 

stellen und Geld vom Finanzamt zurück-

zuholen. Den Antrag können Sie völlig 

risikofrei stellen. Denn sollte wider Erwar-

ten statt der erhofften Gutschrift eine 

Nachzahlung herauskommen, kann der 

Antrag binnen eines Monats ab Zustellung 

des Bescheids mittels Beschwerde 

zurückgezogen werden. 

 

Folgende gute Gründe sprechen für eine 

Antragsveranlagung: 

 Schwankende Bezüge oder Ver-

dienstunterbrechung (wie zB Covid-

19-Kurzarbeit, Veränderungen bei 

Teilzeitbeschäftigung, unterjähriger 

Wiedereinstieg nach Karenz) führen 

auf das gesamte Jahr bezogen zu einer 

Lohnsteuergutschrift. 

 Berücksichtigung von Absetzbe-

trägen wie Familienbonus Plus, Allein-

verdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag, 

Unterhaltsabsetzbetrag, erhöhter Ver-

kehrsabsetzbetrag, SV-Rückerstattung 

(„Negativsteuer“), die nun bei der Be-

rechnung der Jahreslohnsteuer einflie-

ßen. 

 Zu den Werbungskosten zählen un-

ter anderem auch das Pendlerpauscha-

le, das Homeoffice-Pauschale und 

Ausgaben für ergonomisch geeignetes 

Mobiliar.  

 Die Berücksichtigung des Pendler-

pauschales (Formular L 34 EDV) er-

folgt entweder über die laufende 

Lohnverrechnung oder im Wege der 

Arbeitnehmerveranlagung, wobei der 

Arbeitnehmer an mindestens 11 Tagen 

im Kalendermonat von der Wohnung 

zur Arbeitsstätte fahren muss. Bei we-

niger Fahrten kommt es zu einer Ali-

quotierung. Hinweis: entfällt der Ar-

beitsweg im Jahr 2021 wegen Covid-

19-bedingter Kurzarbeit, Dienstverhin-

derung oder Homeoffice-Tätigkeit, 

kommt es zu keiner Aliquotierung oder 

Streichung. Dies gilt nicht für den Zeit-

raum 1.7.-31.10.2021. 

 Das Homeoffice-Pauschale steht für 

max € 300 für 100 Homeoffice-Tag pro 

Kalenderjahr zu. Soweit das nicht 

steuerbare Homeoffice-Pauschale des 

Arbeitgebers den Höchstbetrag von 

€ 3 pro Tag nicht erreicht, kann der 

Arbeitnehmer die Differenz als Wer-

bungskosten geltend machen. 

 Ausgaben für ergonomisch geeigne-

tes Mobiliar (Schreibtisch, Drehstuhl, 

Beleuchtung) für einen in der Woh-

nung eingerichteten Arbeitsplatz kön-

nen ohne Anrechnung auf das Wer-

bungskostenpauschale bis zu € 300 

pro Kalenderjahr geltend gemacht 

werden. Ein Überschreitungsbetrag 

kann innerhalb des Höchstbetrages 

jeweils im Folgejahr bis 2023 geltend 

gemacht werden. Es ist keine Afa an-

zusetzen. Voraussetzung ist, dass zu-

mindest 26 Homeoffice-Tage im Jahr 

geleistet werden. 

Hinweis: Ein Teilbetrag von maximal 

€ 150 kann schon rückwirkend für das 

Jahr 2020 geltend gemacht werden. In 

diesem Fall vermindert sich im Jahr 

2021 der Höchstbetrag von € 300 um 

den bereits für das Jahr 2020 geltend 

gemachten Anteil. Das heißt, dass für 

die Jahre 2020 und 2021 gemeinsam 

maximal € 300 für ergonomisches Mo-

biliar geltend gemacht werden können. 

 Sonderausgaben für Kirchenbeitrag, 

Spenden, Stiftungszuwendungen und 

http://www.essl-stb.at/
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Beiträge zur freiwilligen Weiterversi-

cherung und Nachkauf von Versiche-

rungszeiten werden automatisch auf 

Grundlage der elektronischen Daten-

übermittlung und bis zum zulässigen 

Höchstbetrag berücksichtigt. Zahlun-

gen für Renten und dauernde Be-

lastungen (Kaufpreis- und Versor-

gungsrente) und Steuerberatungs-

kosten sind gesondert im Rahmen der 

Veranlagung geltend zu machen. Wei-

tere Sonderausgaben (zB freiwillige 

Kranken- oder Unfallversicherung, 

Ausgaben zur Wohnraumschaffung o-

der -sanierung) sind ab 2021 steuer-

lich nicht mehr absetzbar. 

 Kosten, die außergewöhnlich und 

zwangsläufig erwachsen sowie die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit we-

sentlich beeinträchtigen, können als 

außergewöhnliche Belastung steu-

erlich abgesetzt werden. Dabei wird 

abhängig vom Gesamteinkommen ge-

staffelt bis € 36.400 ein Selbstbehalt 

von 6% bis zu 12% abgezogen. Als 

Beispiele können angeführt werden: 

Kosten für die Behandlung von Krank-

heiten, Rehabilitation– und Kurkosten. 

Für außergewöhnliche Belastungen in 

Zusammenhang mit der auswärtigen 

Berufsausbildung von Kindern (pau-

schal € 110 pro Monat; Formular L1k), 

Katastrophenschäden oder Behinde-

rungen ab 25% (zB Pflegekosten für 

eine 24h-Betreuung) wird kein Selbst-

behalt abgezogen.  

3.4 ANTRAGSLOSE VERANLAGUNG 

Sie brauchen nichts tun, das Finanzamt 

wird für Sie tätig. Wenn Sie ausschließlich 

lohnsteuerpflichtige Einkünfte bezogen 

und bis Ende Juni keine Erklärung einge-

reicht haben, ist aufgrund der Aktenlage 

im Falle einer Steuergutschrift die Ver-

anlagung durchzuführen. Es bleibt Ihnen 

unbenommen binnen 5 Jahren trotzdem 

eine Abgabenerklärung abzugeben. Diese 

hebt die antragslose Veranlagung auf. 

 

4. Covid Förderungen –    

auslaufende Bestimmungen  

Am 31.3.2022 endeten die Antragsfristen 

für den Fixkostenzuschusses 800.000 so-

wie den Verlustersatz I, nachdem die ur-

sprüngliche Antragsfrist 31.12.2021 um 3 

Monate verlängert worden war. Auch wei-

terhin kommt es aber für bestehende Zu-

schussinstrumente zu Anpassungen und 

Klarstellungen, welche Eingang in die je-

weiligen Verordnungen und FAQs finden. 

Von besonderer Relevanz für die Unter-

nehmer bzw. Antragsteller ist die am 

15.3.2022 und 16.3.2022 in den Verord-

nungen ergänzte potenzielle Zu-

schusskürzung in Zusammenhang mit 

Bestandszinsen (Miet- & Pachtaufwen-

dungen), die auf Zeiträume behördli-

cher Betretungsverbote entfallen. 

4.1 Zuschüsse auf Bestandszinsen in 

Zeiträumen behördlicher Betretungs-

verbote 

Wie bereits in unserer letzten Ausgabe 

informiert, wurde anlässlich erster höchst-

gerichtlicher Entscheidungen zu Mietzah-

lungen für Zeiträume behördlicher Betre-

tungsverbote Ende des Jahres 2021 das 

ABBAG-Gesetz geändert und erste Rah-

menbedingungen für mögliche Rückforde-

rungen von Zuschüssen, welche auf Be-

standszinsen während des Zeitraums be-

hördlicher Betretungsverbote beruhen, 

geschaffen. Rückforderungen haben 

demnach insoweit zu erfolgen, als die 

betragliche Grenze von € 12.500 pro 

Kalendermonat und begünstigtem 

Unternehmen überschritten wurde und 

http://www.essl-stb.at/
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das Bestandsobjekt infolge des behördli-

chen Betretungsverbotes tatsächlich nicht 

nutzbar war. Die betragliche Grenze be-

zieht sich hierbei auf den jeweiligen Zu-

schussbetrag und gilt nur für jene Anträ-

ge, die vor dem 31.12.2021 gestellt wur-

den. Rückforderungen haben nur insoweit 

zu erfolgen, als das begünstigte Unter-

nehmen bezahlte Bestandszinsen nach-

träglich zurückerhält. 

In Ergänzung zur gesetzlichen Veranke-

rung im ABBAG-Gesetz wurden am 

15.3.2022 und 16.3.2022 die Verordnun-

gen zum Fixkostenzuschuss I, Fixkosten-

zuschuss 800.000 sowie zu den Verluster-

sätzen I, II und III angepasst und um 

Aussagen zur Berücksichtigung von Be-

standszinsen ergänzt. Gemäß den aktuel-

len Verordnungen (VO) sind Bestandszin-

sen im Rahmen der Zuschussberechnung 

nur insoweit zu berücksichtigen, als das 

jeweilige Bestandsobjekt in den relevan-

ten Zeiträumen tatsächlich für die ver-

traglich bedungenen betrieblichen 

Zwecke nutzbar war. Das Ausmaß der 

tatsächlichen Nutzbarkeit ist dabei anhand 

geeigneter Aufzeichnungen vom antrag-

stellenden Unternehmen nachzuweisen.  

Als Nachweis können zwischen Bestands-

geber und Bestandsnehmer rechtswirk-

sam abgeschlossene Vereinbarungen 

herangezogen werden, die den Grunds-

ätzen des Fremdvergleichs entsprechen 

und eine endgültige Einigung auf eine 

aufgrund der eingeschränkten tatsächli-

chen Nutzbarkeit sachgerechte (ex ante 

Betrachtung) Bestandszinsminderung 

beinhalten.  

Liegt keine diese Voraussetzungen erfül-

lende Vereinbarung vor, kann die tatsäch-

liche Nutzbarkeit auch vereinfacht an-

hand des dem Bestandsobjekt zuzurech-

nenden Umsatzausfalls ermittelt wer-

den. Diese Ermittlung erfolgt analog zur 

Ermittlung des Umsatzrückganges für 

Zwecke der Zuschussgewährung. Dabei ist 

der auf das einzelne Bestandsobjekt ent-

fallende Umsatz des Vergleichszeitrau-

mes 2019 dem Umsatz in Zeiträumen 

behördlicher Betretungsverbote ge-

genüberzustellen.  

Im Falle von Bestandsobjekten, die nur 

teilweise von einem behördlichen Be-

tretungsverbot betroffen waren, kön-

nen die von einem behördlichen Betre-

tungsverbot nicht betroffenen Flächen bei 

der Berechnung der tatsächlichen Nutz-

barkeit außer Ansatz bleiben. Dies aller-

dings nur unter der Voraussetzung, dass 

der auf diese Flächen entfallende Be-

standszins im Bestandsvertrag gesondert 

ausgewiesen ist. 

Insgesamt sind daher folgende Leitlinien 

in Zusammenhang mit Bestandszinsen zu 

beachten:  

1. Bestandszinsen dürfen unbeschränkt 

zuschusswirksam Berücksichtigung 

finden, wenn auch während der Dauer 

behördlicher Betretungsverbote eine 

vollständige tatsächliche Nutzbarkeit 

des Bestandsobjekts gegeben war. 

Hinsichtlich der tatsächlichen Nutzbar-

keit ist auf die vertraglich bedungenen 

betrieblichen Zwecke abzustellen (zB 

Lagerflächen, Büro).  

2. War das Bestandsobjekt aufgrund der 

behördlichen Betretungsverbote in der 

Nutzbarkeit beschränkt, kann der hie-

rauf entfallende Bestandszins im Aus-

maß der tatsächlichen (Rest-

)Nutzbarkeit berücksichtigt werden. 

Dies kann grundsätzlich mittels einer 

Vereinbarung zwischen Bestandsgeber 

und Bestandsnehmer auf einen redu-

zierten Bestandszins nachgewiesen 

werden. An diese Vereinbarung werden 
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jedoch bestimmte Voraussetzungen 

geknüpft. Diese muss  

 rechtswirksam abgeschlossen 

worden sein, 

 den Grundsätzen des Fremdver-

gleichs entsprechen (Fremdüb-

lichkeitsvermutung bei Vereinba-

rung zwischen fremden Dritten),  

 eine endgültige Einigung beinhal-

ten, 

 eine sachgerechte Bestandszins-

minderung beinhalten (ex-ante Be-

trachtung). 

3. War das Bestandsobjekt aufgrund der 

behördlichen Betretungsverbote in der 

Nutzbarkeit beschränkt und liegt keine 

den oben stehenden Kriterien entspre-

chende Vereinbarung vor, ist die tat-

sächliche Nutzbarkeit mittels anderer 

geeigneter Unterlagen nachzuweisen, 

wobei vereinfacht auf den dem Be-

standsobjekt zuzurechnenden Umsatz-

ausfall abgestellt werden kann. Eine 

flächenmäßige Aufteilung und anteilige 

Berücksichtigung des Bestandszinses 

ist nur möglich, wenn diese dem Be-

standsvertrag zu entnehmen ist, wobei 

neben der anteiligen Fläche auch der 

anteilige Bestandszins gesondert aus-

gewiesen sein muss.  

 

4.2 Aktuelle Judikatur zu Bestands-

zinsen in Zeiträumen behördlicher 

Betretungsverbote 

Im Jänner 2022 hatte sich der Oberste 

Gerichtshof (OGH) erstmals mit der Frage 

der Mietminderungsrechte des Mieters 

im zweiten Lockdown-Zeitraum zu 

befassen. Im konkreten Sachverhalt be-

trieb die Klägerin eine Gastwirtschaft, die 

aufgrund des zweiten Lockdowns ge-

schlossen war. Der Vermieter bestritt die 

tatsächliche Unbenutzbarkeit des Ge-

schäftslokales mit der Begründung, dass 

das Abholen und Ausliefern von Speisen 

erlaubt gewesen sei. Take-away bzw Lie-

ferservice wurde allerdings von der Miete-

rin vor und während des Lockdowns nicht 

angeboten. Zu klären war daher, ob be-

reits die abstrakte Nutzungsmöglich-

keit zu einer zumindest teilweisen 

Brauchbarkeit des Bestandsobjekts 

und damit zu einer bloß anteiligen Miet-

zinsminderung führt und inwiefern der 

Mieter geschäftliche Ersatztätigkeiten 

zu ergreifen hat (zB Einrichten eines 

Lieferservices). Der OGH sprach sich in 

seiner Entscheidung für eine Berücksichti-

gung abstrakter Nutzungsmöglichkeiten 

aus. Die objektive Möglichkeit einen 

Liefer- oder Abholservice anzubieten be-

gründet demnach eine zumindest teilwei-

se Brauchbarkeit des Bestandsob-

jekts. Allerdings steht dem Mieter der 

Einwand zu, dass die Etablierung einer 

geschäftlichen Ersatztätigkeit (hier Liefer- 

oder Abholservice) nicht (sofort) zumutbar 

gewesen wäre. Eine Unzumutbarkeit wird 

lt Höchstgericht jedenfalls dann vorliegen, 

wenn ein nachhaltiges Verlustgeschäft zu 

erwarten gewesen wäre. Die Beweispflicht 

trifft hierbei den Bestandsnehmer. 

Fazit: In seiner jüngsten Entscheidung 

spricht sich der OGH für eine Berücksich-

tigung der abstrakten Nutzungsmög-

lichkeiten eines Bestandsobjektes aus. 

Diese ist ausgehend vom vereinbarten 

Geschäftszweck zu ermitteln und findet 

ihre Grenzen in der Unzumutbarkeit. Die 

Rechtfertigung der Unbenutzbarkeit mit 

der Tatsache, dass Leistungen bisher nicht 

in dieser Art angeboten wurden, ist nicht 

ausreichend.  

Im Unterschied zur vorliegenden OGH-

Entscheidung stellen die aktuellen Ver-

ordnungen und FAQs zu den Zuschus-

sinstrumenten auf die tatsächliche 
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Nutzbarkeit des Bestandsobjektes ab. 

Fraglich und derzeit unklar ist daher, ob 

die neue OGH-Rechtsprechung und damit 

die Berücksichtigung einer abstrakten 

Nutzbarkeit noch Eingang in die Prüfung 

der Geltendmachung von Bestandszinsen 

finden wird.  

 

4.3 Ausfallsbonus III 

Die Verordnung zum Ausfallsbonus III 

wurde am 15.3.2022 geändert und die 

Verpflichtung des Antragstellers zur Be-

schränkung der Bonuszahlungen an Vor-

stände oder Geschäftsführer von bisher 

31.12.2021 bis zum 30.6.2022 verlängert. 

Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der 

Richtlinien bis zum 30.6.2022 dürfen vom 

antragstellenden Unternehmen keine Bo-

nuszahlungen an Vorstände oder Ge-

schäftsführer in Höhe von mehr als 50% 

ihrer Bonuszahlung für das Wirtschaftsjahr 

2019 ausgezahlt werden. 

 

4.4 Verlustersatz und Forschungs-

prämie  

Das BMF hat in einem Informationsschrei-

ben seine Rechtsansicht zum Zusam-

menspiel von Verlustersatz und For-

schungsprämie mitgeteilt. Der Verlus-

tersatz stellt eine steuerfreie Einnahme 

dar, welche verschiedene Aufwandsarten 

bezuschusst. Da die mit dem Zuschuss in 

Zusammenhang stehenden Aufwendungen 

steuerlich nicht abzugsfähig sind, können 

diese auch nicht im Rahmen der Bemes-

sungsgrundlage für die Forschungsprämie 

berücksichtigt werden.  

Für die Ermittlung jenes Anteiles der Be-

triebsausgaben, der dem steuerlichen Ab-

zugsverbot unterliegt, soll daher der 

steuerfreie Verlustersatz zunächst auf 

sämtliche im Verlust enthaltenen Be-

triebsausgaben aufgeteilt werden. 

Insoweit diese Betriebsausgaben in der 

Bemessungsgrundlage der For-

schungsprämie Berücksichtigung finden, 

ist der hierauf entfallende Anteil des 

Verlustersatzes als Minderung der Be-

messungsgrundlage der Forschungs-

prämie zu berücksichtigen.  

 

5. Zur GSGV – Pflicht bei 

Gewinnausschüttungen   

Gewinnausschüttungen an Gesell-

schafter-Geschäftsführer (GesGF) einer 

GmbH unterliegen seit jeher der Bei-

tragspflicht nach dem GSVG, sofern 

aufgrund dieser Tätigkeit nicht schon eine 

ASVG-Pflichtversicherung vorlag. Seit 

Jänner 2016 müssen Ausschüttungen an 

GSVG-pflichtige GesGF einer GmbH auch 

verpflichtend bei der Kapitalertragssteuer-

anmeldung (KESt-Anmeldung) angegeben 

werden. Bis Februar 2020 gab es jedoch 

keine Rechtsgrundlage für die Durchfüh-

rung des Datenaustauschs zwischen den 

Finanzbehörden und der Sozialversiche-

rungsanstalt der Selbständigen (SVS). 

5.1 Datenaustausch 

Auf Verordnungsbasis sollten seither fol-

gende Daten aus der KESt-Anmeldung der 

SVS elektronisch zur Verfügung gestellt 

werden:  

Sozialversicherungsnummer des GSVG-

pflichtigen GesGF 

Name des GSVG-pflichtigen GesGF 

Bruttobetrag der Gewinnausschüttung  

Aufgrund eines technischen Fehlers konn-

te die Übermittlung der Daten aber 

schließlich erst Ende 2021 tatsächlich auf-

genommen werden. Nunmehr ist die SVS 

auch faktisch in der Lage, für zugeflossene 
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Gewinnausschüttungen die entsprechen-

den Sozialversicherungsbeträge den 

GesGF vorzuschreiben. Dies gilt rückwir-

kend für Gewinnausschüttungen, die seit 

1.1.2019 zugeflossen sind. 

5.2 Information der SVS  

Aufgrund der derzeitigen Rechtslage 

übermittelt die Finanzbehörde die Aus-

schüttungsdaten grundsätzlich nur dann, 

wenn eine Veranlagung zur Einkommens-

teuer (mit Einkünften aus selbständiger 

Arbeit und/oder Gewerbebetrieb) erfolgt. 

Andernfalls werden derzeit keine Aus-

schüttungsdaten an die SVS übermittelt!  

Die übermittelten Daten stammen dabei 

ausschließlich aus den entsprechenden 

Angaben in der KESt-Anmeldung. Die 

SVS überprüft diese Angaben grundsätz-

lich nicht. Wird ein Einkommensteuerbe-

scheid inkl. Ausschüttungen übermittelt, 

werden diese bei der Feststellung der 

endgültigen Beitragsgrundlage berücksich-

tigt. Zur Nachvollziehbarkeit der Berück-

sichtigung bei der Berechnung der Bei-

tragsgrundlage werden die Ausschüttun-

gen gegebenenfalls in der online einseh-

baren Erklärung zur Feststellung der Bei-

tragsgrundlage (BGRL-Info) extra ange-

führt. Resultiert eine übermittelte Aus-

schüttung jedoch nicht aus einer 

GSVG/FSVG-pflichtigen Erwerbstätigkeit, 

so kann die SVS mit entsprechender Be-

gründung um Überprüfung ersucht wer-

den.  

5.3 Die SVS vertritt aktuell folgende 

Rechtsansicht: 

1. Liegt eine Pflichtversicherung nach 

§ 2 Abs 1 Z 3 GSVG oder § 2 Abs 2 

FSVG als GesGF der ausschüttenden 

GmbH vor, so ist die Ausschüttung 

beitragspflichtig. Dies gilt unabhän-

gig davon, ob es eine Vergütung der 

Geschäftsführer-Tätigkeit über selb-

ständige oder nichtselbständige Ein-

künfte gibt oder nicht. 

2. Liegt aufgrund einer anderen selb-

ständigen Tätigkeit eine Pflichtversi-

cherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG 

(Neuer Selbständiger) aufgrund ei-

ner abgegebenen Versicherungserklä-

rung (Überschreitung der Versiche-

rungsgrenze) im Ausschüttungsjahr 

bereits vor und ist die Tätigkeit als Ge-

schäftsführer einer GmbH nicht be-

kannt, so ist die Ausschüttung nur 

beitragspflichtig, wenn eine (nicht 

nach dem ASVG versicherte) Tätig-

keit als Geschäftsführer der GmbH 

vorliegt und (auch) aufgrund der Ge-

schäftsführung nach § 2 Abs 1 Z 4 

GSVG relevante Einkünfte (§ 22 Z 1 

bis 3 und 5 und/oder § 23 EStG) 

vorliegen. Da in der KESt-Anmeldung 

erklärt wird, dass genau diese Konstel-

lation (GSVG-pflichtige Tätigkeit als 

GesGF einer GmbH) vorliegt, erfolgt 

eine Überprüfung durch die SVS nur 

auf Ersuchen. 

3. Liegt im Ausschüttungsjahr noch keine 

GSVG-Versicherung vor und wird ein 

Einkommensteuerbescheid mit Ein-

künften aus selbständiger Arbeit 

und/oder Gewerbebetrieb inkl. Aus-

schüttungen übermittelt, gilt das unter 

Punkt (2) dargelegte. Werden gegen-

über der SVS keine gegenteiligen An-

gaben zu der den Einkünften zugrunde 

liegenden Tätigkeit gemacht, wird auf-

grund der Angaben in der KESt-

Anmeldung davon ausgegangen, dass 

eine GSVG-pflichtige Tätigkeit als 

GesGF einer GmbH vorliegt. Die Aus-

schüttung ist somit beitragspflichtig. 

Ein Gegenbeweis ist jedoch möglich. 

4. Ausschüttung per se können keine 

Versicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG 

begründen. 
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Ergibt sich durch die Berücksichtigung 

der nachgemeldeten Ausschüttungen 

eine Erhöhung einer bereits endgültig 

festgestellten Beitragsgrundlage, so 

wird die Beitragsdifferenz bei laufend Ver-

sicherten im Rahmen der vier Quartals-

vorschreibungen des Jahres 2022 in vier 

Teilbeträgen vorgeschrieben. Je nachdem, 

ob eine allgemeine Nachforderung bereits 

vorgeschrieben wurde oder nicht, erfolgt 

dies getrennt (nur die aus der Ausschüt-

tung resultierende Beitragsdifferenz) oder 

gemeinsam mit der ursprünglichen Nach-

belastung (gesamte Beitragsdifferenz). 

Ergab die Feststellung der endgültigen 

Beitragsgrundlage eine Gutschrift und 

führt die Nachmeldung der Ausschüttun-

gen zu einer Erhöhung der endgültigen 

Beitragsgrundlage, so wird die aus der 

Ausschüttung resultierende Beitragsdiffe-

renz ebenfalls in vier Teilbeträgen vorge-

schrieben. Bei bereits beendeter Versi-

cherung (Stornofall) erfolgt die Vor-

schreibung hingegen zur Gänze im ersten 

Quartal 2022.  

5.4 Besonderheiten betreffend Pensi-

onen 

Ausnahme betreffend die sog „Versteine-

rung“: Betrifft die Nachmeldung der Aus-

schüttungen Zeiträume, für die iZm einem 

Pensionsfeststellungsverfahren vorläufige 

Beitragsgrundlagen „versteinert“ wurden, 

erfolgt aufgrund der Ausschüttungen kei-

ne Änderung der Beitragsgrundlage. 

Hinweis: Laut SVS ist nicht auszuschlie-

ßen, dass aufgrund der Berücksichtigung 

der Ausschüttungen rückwirkend eine 

Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 

GSVG festgestellt wird und diese Pflicht-

versicherung gegebenenfalls pensions-

schädlich ist. Ob Pensionsleistungen ge-

gebenenfalls zurückgefordert werden kön-

nen, wird im Einzelfall entschieden. 

Besondere Höherversicherung (für 

erwerbstätige Pensionisten): Sind auf-

grund der Ausschüttungen endgültige Bei-

tragsgrundlagen für Zeiträume ab dem 

Pensionsstichtag (sind nicht von der Ver-

steinerung betroffen) zu erhöhen, ist 

grundsätzlich auch die besondere Höher-

versicherung anzupassen. 

Ausschüttungen stellen nur ausnahmswei-

se Erwerbseinkommen iSd Pensions-

versicherung dar, die Beurteilung erfolgt 

im Einzelfall. 

Bei Ausschüttungen handelt es sich um 

anrechenbares Nettoeinkommen iZm der 

Ausgleichszulage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.essl-stb.at/


    12 

 

www.essl-stb.at                     

 

6. Allgemeine Termine und 

Fristen – Covid Förderungen bis 

Juni 2022  

Folgende Terminübersicht zum besseren 

Überblick der im 2. Quartal 2022 anste-

henden Fristen und Termine. 

 

APRIL 2022 

10.4.2022 bis spätestens 30.9.2022: 

Antrag auf Auszahlung der 2.Tranche des 

Verlustersatzes III.  

10.4.2022 bis spätestens 9.7.2022: An-

trag auf Auszahlung des Ausfallsbonus III 

für den Kalendermonat März 2022 

30.4.2022: Die Meldung der EU-OSS-

Umsätze hat nach Ablauf des 1.Quartals 

2022 binnen Monatsfrist zu erfolgen. Die 

Zahlung der angefallenen Umsatzsteuern 

hat bis 30.4.2022 auf ein eigenes von der 

Finanzverwaltung eingerichtetes Steuer-

konto zu erfolgen. Sollten in einem Quar-

tal keine Umsätze getätigt worden sein, 

ist eine Nullmeldung abzugeben. 

30.4.2022: Einreichung der Steuerklä-

rungen 2021 in Papierform 

 

MAI 2022 

2.5.2022: Antrag auf Gewährung eines 

Härtefallfonds der Phase 4 für Zeiträume 

bis zum 31.3.2022  

9.5.2022: Antrag auf Gewährung des 

Ausfallsbonus III für den Kalendermonat 

Jänner 2022 

 

 

 

JUNI 2022 

9.6.2022: Antrag auf Gewährung des 

Ausfallsbonus III für den Kalendermonat 

Februar 2022 

30.6.2022: Einreichung der Steuerklä-

rungen 2021 via FinanzOnline 

30.6.2022: Beantragung der 2. Tranche 

des Verlustersatzes II (Zeitraum Juli 

bis Dezember 2021) 

30.6.2022: Vorsteuererstattung bei 

Drittlandsbezug 

Ausländische Unternehmer, die ihren Sitz 

außerhalb der EU haben, können noch bis 

30.6.2022 einen Antrag auf Rückerstat-

tung österreichischer Vorsteuern 2021 

stellen. Belege über die entrichtete Ein-

fuhrumsatzsteuer und sämtliche Rechnun-

gen sind im Original dem Antrag beizule-

gen. Die Frist ist nicht verlängerbar! Auch 

im umgekehrten Fall, nämlich für Vorsteu-

ervergütungen österreichischer Unter-

nehmer im Drittland (zB Serbien, Schweiz, 

Norwegen), endet am 30.6.2022 die Frist 

für Vergütungsanträge des Jahres 2021. 

 

http://www.essl-stb.at/

